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Tagesordnungspunkt 

Förderung von Sanierungsmaßnahmen in Kindertagesstätten 

 

Beschlussvorschlag: 

 

 

1. Kindertagesstätte Diakonissenweg  

Der Kindertagesstätte des Bensberger Kindergartenvereins e.V., Diakonissenweg 35, wird 

gemäß  Ziffer 11.4 in Verbindung mit Ziffer 11.3 der städtischen Richtlinien zur Förderung 

der Kindertagesstätten ein Instandhaltungszuschuss in Höhe von 100% der Gesamtkosten für 

die notwendigen Sanierungsmaßnahmen bewilligt. Die Gesamtkosten sowie der Zuschuss 

betragen 20.955,11 €. 

 

 

2. Kindertagesstätte Max-Baermann-Straße 

Der Kindertagesstätte Moitzfelder Tausendfüßler, Max-Baermann-Straße 48, wird gemäß  

Ziffer 11.4 in Verbindung mit Ziffer 11.3 der städtischen Richtlinien zur Förderung der Kin-

dertagesstätten ein Instandhaltungszuschuss in Höhe von 72.595,49 € für die notwendigen 

Sanierungsmaßnahmen bewilligt. Die Gesamtkosten betragen  79.007,43 €. 

 



   

 

Sachdarstellung / Begründung: 

 

zu 1.: Sachbericht   

 Die Sanitäranlage einer Kindergartengruppe in der Kindertagesstätte „Diakonissenweg 

35“ benötigt eine Sanierung der Fliesen und der Abtrennelemente, um den erforderli-

chen, hygienischen Anforderungen wieder gerecht zu werden. Die Kosten der WC-

Anlagen-Sanierung betragen 6.968,92 €. 

 

 Das Linoleum im Garderobenbereich einer Gruppe ist brüchig und muss saniert wer-

den, um den erforderlichen, hygienischen Anforderungen wieder gerecht zu werden. 

Die Kosten der Fußbodensanierung in diesem Teilbereich betragen 3.475,23 €. 

 

 Das Außengelände der Kindertagesstätte wird zurzeit durch einen einfachen Drahtzaun 

gesichert. Dieser weist viele Löcher auf und ist an einigen Stellen defekt, sodass es 

nicht sichergestellt werden kann, dass die Kinder auf dem Gelände verbleiben. Um die 

notwendigen Sicherheitsanforderungen einer Kindertagesstätte gewährleisten zu kön-

nen, ist die Sanierung des Zaunes dringend notwendig. Die Erneuerung des Zaunes be-

läuft sich auf 4.218,31 € 

 

 In einem Gruppenraum besteht eine sehr laute Akustik. Dies ist für die Kinder und die 

Mitarbeiter sehr belastend. Um den Kindern und den Mitarbeitern in dem Bereich eine 

Erleichterung zu verschaffen, ist dringend zu empfehlen, einen Lärmschutz zu instal-

lieren. Die Lärmschutzmaßnahme kostet 6.292,65 € 

Gemäß Zi. 11.4 in Verbindung mit Zi. 11.3 der städtischen Richtlinien zur Förderung der 

Kindertagesstätten ist eine vorhandene KiBiz-Rücklage bei der Förderung von Investitions-

maßnahmen teilweise einzusetzen. Gemäß Verwendungsnachweis des „Bensberger Kinder-

gartenvereins e.V.“ als Träger ist die KiBiz-Rücklage bereits ausgeschöpft. Daher ist gemäß 

der Richtlinien ein Zuschuss in Höhe von 100% der anerkennungsfähigen Gesamtkosten in 

Höhe von 20.955,11 € zu zahlen. 

 

zu 2.: Sachbericht 

Die Kindertagesstätte Moitzfelder Tausendfüßler hat ein undichtes Dach. Die Bitumenfläche 

ist alt und brüchig. Der Bereich des Daches, der mit Tonziegeln gedeckt wurde, hat viele 

schadhafte Ziegel, die nicht ausgetauscht werden können. Diese Ziegel werden nicht mehr 

produziert. Restposten sind nicht erhältlich. Unzureichende Provisorien waren in der Vergan-

genheit die Folge. Das Fehlen von Randziegeln könnte bei Starkwind evtl. dazu führen, dass 

das Dach teilweise abgedeckt würde. Dies würde eine große Gefahr darstellen. Darüber hin-

aus wurde durch massiven Marderbefall die Isolierung des Daches geschädigt und die Un-

dichtigkeit erhöht. Für die Sanierung des Daches werden Kosten in Höhe von 79.007,43 € 

angesetzt.  

Gemäß Zi. 11.4 in Verbindung mit Zi. 11.3 der städtischen Richtlinien zur Förderung der 

Kindertagesstätten ist eine vorhandene KiBiz-Rücklage bei der Förderung von Investitions-

maßnahmen teilweise einzusetzen.  

 

Die KiBiz-Rücklage betrug zum 31.07.2015 (nachgewiesen durch den Verwendungsnachweis 

des Jahres 14/15) 35.626,25 €. Daher ist ein anteiliger Einsatz der Rücklage gemäß Zi. 11.4 

der städtischen Richtlinien zur Förderung der Kindertagesstätten vonseiten des Trägers i. H. v. 

16.094,56 € zu leisten. Von diesem Betrag sind die Kosten für die Sanierung der Heizung i. 



   

 

H. v. 9.682,62 € abzuziehen (diese Sanierungsmaßnahme wurde vollständig aus der Rücklage 

finanziert). Es verbleiben demnach noch 6.411,94 €, die der Träger aus der Rücklage einset-

zen muss. Damit beläuft sich der städt. Zuschuss zu der Dachsanierung auf 72.595,49 € 

(79.007,43 € minus 6.411,94 €). 

 

 

Für beide Maßnahmen stehen entsprechende Mittel im Haushalt 2016 bereit. 

 

 

 

Verbindung zur strategischen Zielsetzung 

Handlungsfeld: 

9 

9.2 Familienfreundliches Profil 

9.3 Bedarfsgerechte Zahl von Kindertagesstättenplätzen 

Mittelfristiges Ziel: Erhalt der Kindertagesstätte durch Instandhaltung 

Jährliches Haushaltsziel:  

Produktgruppe/ Produkt: 

006.560 Kinder in Tagesbetreuung 

006.560.010 Kindertagesstätten 

     
     

Finanzielle Auswirkungen  

     

1. Ergebnisrechnung/ Erfolgsplan laufendes Jahr Folgejahre 

Ertrag     0 € 0 € 

Aufwand     0 € 0 € 

Ergebnis     0 € 0 € 

          

2. Finanzrechnung  
(Investitionen oberhalb der    festgesetzten Wertgren-

zen gem. § 14 GemHVO)/   Vermögensplan 
laufendes Jahr Gesamt 

Einzahlung aus Investitionstätigkeit 0 € 0 € 

Auszahlung aus Investitionstätig-

keit  93.550,60 € 

 

93.550,60 € 

Saldo aus Investitionstätigkeit   93.550,60 € 93.550,60 € 

     
Im Budget enthalten X ja  

   nein  

   siehe Erläuterungen 
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